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Thema: Das Erkenntnisverfahren

( Durchsetzung privater Rechte in einem ordentlichen Verfahren

· Geltendmachung, dass ein Anspruch besteht ( Versuch, ein Urteil zu schaffen

· Vollstreckung der Forderung, wenn keine Zahlung erfolgt ( Vorlesung: Zivilverfahrensrecht II

Warum gibt es ein staatliches Verfahren?

Das Institut der Selbsthilfe ist nahezu ausgeschlossen, denn der Staat hat das Gewaltmonopol

Ziel: Erzielung eines gerechten Ergebnisses durch ein geordnetes Verfahren

Zivilprozess = i.d.R. Durchsetzung privater Rechte, der Rechte des Einzelnen

selten: Wahrung der staatlichen Rechtsordnung (wie im Strafprozess)

Eine private Einigung ist vorher durchaus möglich (hier über: Schiedsgericht, -stellen)

Grundsätze des Verfahrens:

DISPOSITIONSMAXIME

Es steht zur Disposition des Einzelnen, ob er ein Verfahren einleitet oder nicht

· Kein Verfahren wird von Amtswegen aufgenommen, Ausnahme: Ehenichtigkeit bei Doppelehen

· Rechtschutzziel ist auch frei wählbar (z.B. Anspruch 100.000 €, aber nur Geltendmachung von 10.000 € gewählt)

· § 308 ZPO : Gericht ist an den Antrag des Antragstellers gebunden

· Rücknahme der Klage während des Verfahrens möglich; auch Anerkennung etc.

· aber Voraussetzung dazu ist, dass das Recht disponibel sein muss, z.B. kann eine Scheidung nicht durch Vergleich erfolgen

· auch im StrafR Dispositionsmaxime gegeben, Staatsanwaltschaft leitet hier das Verfahren ein

VERHANDLUNGSMAXIME

Wer ist dafür verantwortlich, dass die notwendigen Tatsachen beschafft werden?

· Parteien müssen die Tatsachen dem Gericht vortragen: Kläger muss den Anspruch vortragen, Beklagter muss vortragen, warum der Anspruch nicht besteht.
( Vortrag bei Gericht im Zivilprozess

· Parteien müssen auch die Beweise vorbringen

· Obiger Grundsatz bindet somit das Gericht: Eigene Erkenntnisse des Richters sind dabei zunächst unwichtig, es erfolgt keine Aufklärung des Sachverhalts von Amtswegen ( anders: Verwaltungsprozess/Strafprozess
aber eingeschränkt durch § 139 ZPO, die „Richterliche Aufklärungspflicht“: Der Richter soll „Hinweise“ geben
z.B. wenn der Antrag nicht klar gestellt ist, soll der Richter Hinweise auf das Problem geben; oder ist der Antrag nur abzuändern, weil vielleicht falsch formuliert wurde; auch wenn die Anspruchsgrundlage nicht möglich ist, so sollte dies benannt werden

· Gericht muss aber trotz Hinweisverpflichtung neutral bleiben, z.B. Hinweis auf Verjährung ist nicht möglich, weil Gericht sonst Partei wäre

· § 138 ZPO Wahrheitsverpflichtung

MÜNDLICHKEIT

· Verfahren ist schriftlich und mündlich durchführbar, die ZPO wählt hier einen Mittelweg, meist erfolgt aber eine mündliche Verhandlung nach schriftlichem Sachvortrag
Prozess wird schriftlich vorbereitet und dann mündlich fortgeführt.

· Inzwischen wird meist eine „Güteverhandlung“ vorgezogen, welche das Erscheinen beider Parteien notwendig macht.

· Alle Anträge gelten erst in der mündlichen Verhandlung als gestellt, zuvor noch änderbar, zurückholbar, ergänzbar,etc.
aber durchbrochen durch:
- § 128 II ZPO: nur rein schriftliches Verfahren bei Antrag der Parteien
- § 495 a ZPO: „Bagatellsachen“ bis 600,00 € nur im schriftlichen Verfahren 
- Wird im Vorverfahren anerkannt, so nur noch schriftliches Verfahren nötig
- Verteidigungswille der anderen Partei fehlt, so keine mündliche Verhandlung nötig

UNMITTELBARKEIT

· Richter muss den Sachverhalt unmittelbar kennen

· nur der Richter entscheidet, der auch die mündliche Verhandlung durchgeführt hat
( sollte der Richter ausgetauscht werden, so sollte die mündliche Verhandlung wiederholt werden

· wird durchbrochen, wenn Zeugen nicht zum Gerichtsort kommen können

· § 128 a ZPO: Möglichkeit der Videokonferenz gegeben (etwa seit 3 Jahren möglich)

ÖFFENTLICHKEIT

· Die Verfahren sind grundsätzlich öffentlich, denn das Volk soll die Richter kontrollieren können.

· Ausschluss der Öffentlichkeit nur bei privaten Gründen oder Betriebsgeheimnissen
( muss durch Beschluss ausgesprochen werden, aber abschließend im Gerichtsverfassungsgesetz geregelt

· Parteien können aber immer dabei sein (Parteienöffentlichkeit)

GRUNDSATZ DES RECHTLICHEN GEHÖRS

· Grundsatz in Art. 103 I GG normiert
( keine Entscheidung möglich, ohne dass die andere Partei die Möglichkeit zur Stellungnahme hatte

· Ausprägung auch im Grundsatz „Letztes Wort des Angeklagten“

· Ziel: Faires Verfahren

· Gericht muss die Äußerungen aller Beteiligten zur Kenntnis nehmen

· Versagung des rechtl. Gehörs heilbar, in der 2.Instanz nachholbar

BESCHLEUNIGUNGSGRUNDSATZ
· Verfahrensdauer gegen Möglichkeit des effektiven Rechtsschutzes (zeitnahe Durchsetzung)

· auch Möglichkeit eines „Eilverfahrens“ gegeben
· Fristen sollen helfen, verfahren zu beschleunigen
· PRÄKUSION: Ausschluss des Gegenantrages wegen Fristversäumung, damit aber rechtliches Gehör verletzt ( endet meist mit Verfassungsbeschwerden
( Gerichte wollen dies deshalb nicht gerne versagen!
Einleitung eines Prozesses
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Für die Auswahl der richtigen Klageart ist das Rechtschutzziel zu bestimmen:

Leistungsklage

Anspruch auf ein Tun, Dulden oder Unterlassen soll durchgesetzt werden; durch Urteil wird die gewünschte Leistung gewährt, wobei das Urteil vollstreckbar ist.

Feststellungsklage

Sie zielt auf die Feststellung eines Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsver-hältnisses zwischen Personen oder Personen und Sachen.

Der Inhalt der Klage ist nicht vollstreckungsfähig.

Abstrakte Rechtsfolgen und bloße Tatsachen sind nicht feststellbar. 

Beispiele sind: absolute Rechte, Erbrecht, Patentrecht, Arbeitsrecht, Ansprüche „dem Grunde nach“ (Schadenersatz)

Vorteil: Hemmung der Verjährung

Negative Feststellungsklage = Feststellung, dass man nicht Inhaber des Rechtes ist.

Gestaltungsklage

Sie hat rechtsgestaltenden Charakter. 

Oft frei gestaltet, aber auch oft im öffentlichen Interesse, z.B. bei Ehescheidung, im Handelsrecht (Anfechtung eines Beschlusses des Aufsichtsrates, Auflösung einer OHG, Ausschluss eines Gesellschafters, etc.), Vollstreckungsgegenklage, -abwehrklage, Abänderungsklage

Es bedarf keiner Vollstreckung mehr, denn mit dem Urteil ist die Vollstreckung bereits vollzogen.

Die Klageabweisung heißt Feststellungsurteil (da Anspruch ja nicht besteht), der Kläger hat die Kosten zu tragen; dieser Teil des Urteils ist dann weiter vollstreckbar.

Aufbau einer Klageschrift

# bei Gericht einzureichen, beim Landgericht und Familiengericht immer durch einen Anwalt, beim Amtsgericht auch durch die Parteien selbst – zu Protokoll der Geschäftsstelle ebenso möglich

# Klage muss unterschrieben sein; auch elektronisch zu übermitteln

# Klage kann nicht bedingt erhoben werden; anders: Widerklage „...wird hilfsweise geltend gemacht.....“

# § 253 II ZPO: formelle Bedingungen

a) zwingende Angaben (bei Fehlens dieser Angaben Klageabweisung)
+ Angabe von Parteien und Gericht
+ Angabe eines bestimmten Grundes (weil das Gericht nicht über was anders entscheiden kann, als was die Parteien vorgetragen haben) und eines bestimmten Gegenstandes; dies dient u.a. auch zur Festlegung des „Streitgegenstandes“ = Antrag und Lebenssachverhalt
+ Bezifferung, unbezifferter Antrag bei Schmerzensgeld möglich
 


§ 254 ZPO: Stufenklage
Hier wird zunächst auf Auskunft geklagt, dann auf den jeweiligen Anspruch; jedoch ist damit auch der Zahlungsanspruch für die Verjährung gehemmt!


b) Soll-Inhalt (§ 253 III ZPO)
+ Streitwert
+ Kann durch einen Einzelrichter auch entscheiden werden?
+ Beweismittel


c) Kann-Inhalt (§ 331 III 2 ZPO)
+ Erlass eines Versäumnisurteils, sofern kein Verteidigungswille der Gegenseite ersichtlich ist

# Zustellung der Klage

Sie erfolgt nicht, wenn das Gericht unzuständig ist oder die Gerichtskosten (Prozessgebühr) nicht gezahlt wurden, wenn die Unterschrift fehlt oder die Klage bedingt eingereicht wurde.

Im Zivilprozess heißt

anhängig, dass die Klageschrift eingereicht ist.

rechtshängig, dass die Klageschrift zugestellt ist, was bis zum Prozessende gilt.

Prozessuale Wirkung der Rechtshängigkeit:

+ Streitgegenstand kann nicht mehr bei einem anderen Gericht eingebracht werden (§ 261 III Nr. 1 ZPO)

+ Die örtliche Zuständigkeit ändert sich in der Regel nicht mehr, z.B. durch Umzug

Materiellrechtliche Wirkung der Rechtshängigkeit:

+ Hemmung der Verjährung - § 204 BGB

Hier zu beachten gilt, dass bei Fristablauf 31.12. und Zustellung am 05.01. der Fristlauf zurückdatiert wird, wenn die Überschreitung nur „für eine kurze Zeit“ erfolgt ist. Hintergrund soll sein, dass man eine Frist bis zum letzte Tage ausnutzen können sollte.

+ Zinsberechnung ab Rechtshängigkeit - § 291 BGB

+ Steigung der Haftung, z.B. 292 BGB, 989 BGB

Hinweis: Diese Gründe müssen im BGB stehen, da sie materiellrechtliche Punkte darstellen, die ZPO aber nur Verfahrensregelungen enthält (formelle Aspekte!)

Nach Klageeinreichung soll das Gericht unverzüglich die Klage zustellen.

a) Vorbereitung des frühen ersten Termins (§ 273 ZPO)

Hier oft schriftliche Klageerwiderung durch Gegenseite, damit das Gericht die Aspekte beider Seiten kennt. Der frühe erste Termin ist ein voller Verhandlungs-termin, welcher schon das Ziel verfolgt, das Verfahren hier zu beenden. Ansonsten kommt es zur Hauptverhandlung, vgl. § 275 ZPO.


b) Schriftliches Vorverfahren (§ 276 ZPO)

+ Anfrage an die Gegenseite, ob diese sich verteidigen möchte (Frist: 2 Wochen)
+ Anfrage an die Gegenseite, ob diese die Klage erwidern möchte (Frist: 2 Wochen)
+ Vorbereitung der Klage, vgl. § 273 II ZPO




c) Haupttermin mündliche Verhandlung (§ 278 ZPO)

Die gütliche Einigung steht hier weiterhin im Vordergrund; deshalb wird oft eine Güteverhandlung vorgezogen (vgl. § 279 ZPO)

Die mündliche Verhandlung dient dann als
+ Darstellung des Sachverhalts (oft schon mit rechtlicher Einschätzung des Gerichts)
+ Beweisaufnahme
+ erneute Verhandlungen (wieder mit rechtlicher Einschätzung des Gerichts)
+ Urteilsfindung

Beachte:

Ist die mündliche Verhandlung zwingend vorgeschrieben, so erfolgt zum Abschluss ein Urteil, ansonsten ergeht ein Beschluss. Der Verfahrensabschluss wird aber im Gesetz geregelt.

Beim Amtsgericht heißt der Gesetzestext „Das Gericht“ meist Einzelrichter; beim Landgericht meist Kammer, bestehend aus 3 Richtern (in schwierigen Fällen) – vgl. § 348, 348 a ZPO

Das Verfahren vor dem Landgericht ist im Gesetz exemplarisch benannt, §§ 495 ff ZPO verweisen kurz auf spezielle Regelungen für das Amtsgericht. Aber bei einem Wert kleiner 600,00 € kann ein „einfacheres Verfahren“ gewählt werden (§ 495 a ZPO).

Zulässigkeit und Begründetheit
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Die Prüfung durch das Gericht erfolgt in 2 Stufen: 

Zulässigkeit & Begründetheit

Zulässigkeit heißt:
 Kann das Gericht sachlich entscheiden?

Begründetheit heißt:
 Trifft der Klagegegenstand zu?

Sachurteilsvoraussetzungen (Prüfung der Zulässigkeit der Klage)

( sind in jedem Stadium des Verfahrens zu überprüfen

Sie werden (gemäß Voppel von ihm) aufgeteilt in solche, 

a) die das Gericht betreffen

b) welche die Parteien betreffen

c) die den Streitgegenstand betreffen

Sachurteilsvoraussetzungen, die das Gericht betreffen:
# Ist die deutsche Gerichtsbarkeit gegeben?

( mit einem ausländ. Staat wird ein Geschäft abgeschlossen, aber ein ausländ. Staat ist vor einem deutschen Gericht nicht zu verklagen

# Rechtsweg



ordentliche Gerichtsbarkeit (Zivil- und Strafgerichte)



Arbeitsgerichtsbarkeit



Verwaltungsgerichtsbarkeit



Sozialgerichtsbarkeit

Im Rahmen der Vorlesung ZPO gilt immer der Zivilrechtsweg, da nur hier die ZPO als formelle Grundlage für das Verfahren anwendbar ist!

# Örtliche Zuständigkeit ( § 12 ff ZPO)

( i.d.R. der Wohnsitz des Beklagten, aber auch Sonderfälle möglich (z.B. Ort der Erfüllung; unter UN kann ein Gerichtsstand vereinbart werden, was aber nicht möglich ist, wenn ein Nichtkaufmann beteiligt ist)

# Sachliche Zuständigkeit

( Amtsgericht oder Landgericht als Eingangsgericht, je nach der Höhe des Streitwertes

# Instanzielle Zuständigkeit = erstinstanzliche Zuständigkeit

Sachurteilsvoraussetzungen, welche die Parteien betreffen
# Existenz der Parteien

# Parteifähigkeit

( entspricht der Rechtsfähigkeit (§ 1 BGB)

§§ 705 ff BGB: 

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist nicht rechtsfähig, daher wären grundsätzlich zunächst alle Mitglieder einzeln zu verklagen. Heute gilt, wenn es nach außen offensichtlich erscheint, so ist auch die GBR möglich zu verklagen.

Der „Eingetragene Verein e.V.“ ist rechtsfähig, der „nicht eingetragene Verein“ ist nicht rechtsfähig, wie z.B. traditionell Gewerkschaften

( heute Regelung in ZPO, dass auch ein nicht rechtsfähiger Verein verklagt werden kann.

# Prozessfähigkeit

( grds. wer geschäftsfähig ist, bei Minderjährigen ist deshalb der gesetzliche Vertreter zu verklagen

# Prozessführungsbefugnis

( am Prozess unmittelbar beteiligt sein, aber die Abgabe an einen z.B. außenstehenden Rechtsanwalt zu Regelung der Aufgaben ist möglich.

Sachurteilsvoraussetzungen, die den Streitgegenstand betreffen
# Streitgegenstand ist nicht bei einem anderen Gericht bereits anhängig

# Über den Streitgegenstand ist noch nicht rechtskräftig entschieden worden

( wenn der Streitgegenstand einmal rechtlich abgeschlossen wurde, so ist ein neues Verfahren i.d.R. nicht mehr möglich, aber selten: Wiederaufnahme möglich

# Rechtschutzbedürfnis

( oft zu unterstellen, da man schon das Gericht benötigt, um seine Rechte durchsetzen zu können

Innerhalb einer Feststellungsklage evtl. problematisch, denn z.B. bei einem Kaufvertrag würde das Problem bestehen, dass ein Feststellungsurteil nicht vollstreckbar ist, da dieses nur die Feststellung beinhaltet, dass der Anspruch besteht. Dies führt aber nicht zur Möglichkeit der Durchsetzung des Kaufpreises!

Begründetheit der Klage

# Situation: Klageänderung(en)

z.B. wegen eines anderen Streitgegenstandes (KaufV war DarlehensV)

§ 263 ZPO gilt hier als Grenze:

Nach Zustellung der Klage muss der Beklagte einer Änderung zustimmen (wenn er sich hierauf nicht einläßt, gilt die Zustimmung als unterstellt).

Wenn die Änderung sachdienlich ist, so auch ohne Zustimmung des Beklagten möglich (aber dies ist vom Gericht festzustellen und gegeben, wenn auf die „neue“ Klage nahezu alle bisherigen Feststellungen übernommen werden können).

§ 264 ZPO:

Keine Klageänderungen sind:

Nr. 1 (unproblematisch) ( Ergänzung oder Berichtigung von tatsächlichen oder rechtlichen Anführungen

Nr. 2 ( Erweiterung oder Beschränkung des Klageantrages in der Hauptsache oder in bezug auf eine Nebenforderung

Nr. 3 ( „Wechsel des Gegenstandes“

Oft erfolgt nur eine „Teilklage“ als Test für die gesamte Sache, denn damit wird dann bereits festgestellt, ob die Sache dem Grunde nach erfolgreich sein kann, anschließend erfolgt bei guter Erfolgsaussicht die Abänderung auf die volle (Schadens-)Summe, was rechtlich möglich ist.

Auch eine Feststellungsklage ist in eine Leistungsklage umwandelbar.

# Situation: zweifelhafter Anspruch

Handlungsmöglichkeiten des Klägers:
a) Er unternimmt nichts
( es erfolgt Klageabweisung, Kläger zahlt gesamte Verfahrenskosten

b) Er nimmt die Klage zurück (§ 269 ZPO)
( Kostenminimierung auf 1/3, welche der Kläger zu tragen hat
( Ab der mündlichen Verhandlung ist die Rücknahme der Klage nur noch mit Zustimmung des Beklagten möglich (denn dieser hat u.U. ja ein Interesse an der Feststellung der richtigen Tatsachen)


c) Er erklärt einen Klageverzicht (§ 306 ZPO)
( Aufgabe der Behauptungen, weil diese unzutreffend sind
( Es ergeht ein diesbezügliches Urteil, denn dem Kläger wird sein Anspruch abgesprochen, eine erneute Klageerhebung ist nun nicht mehr möglich

d) Er erklärt die Erledigung
( meist übereinstimmende Erledigung (z.B. der Kaufpreis wird bezahlt), so dass nur noch die Entscheidung über die Kosten zu treffen sind


Handlungsmöglichkeiten des Beklagten:
a) Er unternimmt nichts
( Es besteht seinerseits keine Verpflichtung zur Handlung („Handlungslast“)

b) Er verteidigt sich (auf den verschiedenen Ebenen der Zulässigkeit oder Begründetheit)
( Möglichkeit der Einrede gegen den Anspruch gegeben


Es existieren 3 Formen der Einreden:

(1)
rechtshindernde Einreden
( Anspruch konnte von vorne herein nicht bestehen, z.B. weil der Vertrag gegen gesetzliche Verbote verstößt und damit nichtig wäre

(2) rechtsvernichtende Einreden
( Recht ist mal entstanden, aber durch nachträgliches Ereignis wieder entfallen, z.B. durch Erfüllung, Anfechtung, Aufrechnung.....
(3) rechtshemmende Einreden
( vorübergehendes oder dauerndes Recht, die Erfüllung zu verweigern, z.B. durch Verjährung (= der Anspruch besteht weiterhin, aber der Beklagte ist nicht mehr zu Leistung verpflichtet); durch Stundung (für einen gewissen Zeitraum) oder durch ein Zurückbehaltungsrecht

Es gilt: 

Die Einreden (1) und (2) sind von Amtswegen zu prüfen und zu berücksichtigen, sollten sie gegeben sein, hätte eine Klageabweisung zu erfolgen. Auf die Einrede (3) muss sich der Beklagte selbst berufen.  


c) Er verteidigt sich durch „Aufrechnung“, meist unter einer Bedingung
( als Steuerungselement im Prozess ist der Antrag auf „hilfsweise Aufrechnung“ ein vielzitiertes Mittel

§ 302 ZPO: Vorbehaltsurteil
Es erfolgt eine Verurteilung zur Leistung unter dem Vorbehalt der weiteren Geltendmachung der Aufrechnung

Widerklage möglich

( § 33 ZPO bestimmt einen besonderen Gerichtsstand für die Widerklage, nämlich das gleiche Gericht, dass auch schon zuvor zuständig gewesen war (bei sachlichem Zusammenhang)
z.B.: KaufV und Schadenersatz wegen Pflichtverletzung aus dem Kaufvertrag stehen sich gegenüber; es wird eine bessere rechtliche Stellung auch für den Beklagten geschaffen, weil hier nochmal eine rechtskräftige Entscheidung getroffen wird.

Weitere Verteidigungsmöglichkeiten

Anerkennung
(Gegenteil zum Verzicht)

Erklärung, dass der geltend gemachte Anspruch besteht ( Anerkenntnisurteil (dient auch der Kostenreduzierung)

Die Kosten gehen aber zu Lasten des Klägers, wenn der Beklagte keinen Anlass zur Klage gegeben hatte und sofort anerkennt, obwohl der Kläger damit obsiegt hätte.
(Hinweis auf § 91 ZPO wird hier zu geben sein)

Geständnis

z.B. über die Existenz des KaufV, somit wäre bei einem Geständnis darüber nicht mehr zu verhandeln, weil dessen Vorhandensein nicht bestritten wird.

(Alles nicht Bestrittene gilt als zugestanden, somit wäre nur „Falsches“ weiter zu begründen)

a) einfaches Bestreiten
( z.B. „Nein, so war das nicht!“

b) qualifiziertes Bestreiten
( Gegendarstellung wird verfaßt

c) Mit Nichtwissen Bestreiten
( wenn man nicht selbst dabei war, so ist nur das Bestreiten in dieser Form möglich.


Auch sind Teilverzichte oder Teilanerkenntnisse möglich!

Das Beweisverfahren
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(1) Glaubhaftmachung
oft ausreichend, muss aber im Gesetz ausdrücklich vorgeschrieben sein; 
z.B. einstweilige Anordnung, Eidesstattliche Versicherung ist auch ausreichend für eine Glaubhaftmachung von bestimmten Tatsachen

(2) Vollbeweis
zulässig sind hier nur:
Zeugenbeweis, Sachverständigenbeweis, Urkundenbeweis, Augenscheinsbeweis, Sachverständigenzeugenbeweis

Nur Tatsachen sind dem Beweis zugänglich, nicht Rechtsverhältnisse;

aber: ausländisches Recht ist einem Beweis ebenfalls zugänglich, z.B. im Familienrecht

( Gericht muss ausländisches Recht nicht kennen, aber oft anwenden

( oft erstellt ein Sachverständiger ein Gutachten, das durch das Gericht wie ein Beweis behandelt wird

# Beweisbedürftigkeit
(1) nur entscheidungserhebliche Tatsachen sind beweisbedürftig. 

(2) zugestandene Tatsachen sind nicht beweisbedürftig, 

(3) ebenso nicht offenkundige Tatsachen (da allgemein bekannt), z.B. Entfernungen, Daten, Ereignisse. Diese Tatsachen können vom Gericht aufgrund der Verhandlungsmaxime eingebracht werden.

(4) gerichtskundige Tatsachen (z.B. Erkenntnisse aus anderen Verfahren, aber nicht privates Wissen des Richters)

In der ZPO sind keine Beweisregeln normiert, es gilt daher eine freie offene Beweisführung, d.h. der Richter bewertet unabhängig von irgendwelchen Beweisregeln das Tatgeschehen. Ein Richter muss sich aber mit irgendwelchen Beweisen auseinandersetzen, dies ist zu zeigen in der Urteilsbegründung, wo die Beweise dann zu würdigen sind.

Ausreichend ist ein „hoher Grad an Wahrscheinlichkeit“, dass ein Vorfall so gelaufen sein könnte; eine 100%-ige Aufklärung wird es nie geben können!

Es ist keine Überzeugung des Richters nötig, aber er Richter muss entscheiden und damit den Prozess beenden.

# Beweislastrecht
a) subjektives Beweislastrecht
Dies regelt, welche Partei Tatsachen vortragen und beweisen muss, anzuwenden aber nur in Verfahren, wo eine mündliche Verhandlung durchzuführen ist, nicht z.B. im Kindschaftsrecht, Vormundschaftsrecht oder Familienrecht.


b) objektives Beweislastrecht
folgt daraus, wenn eine Partei unterliegt, falls Tatsachen nicht nachgewiesen werden können.

Grundregel: Jede Partei hat die für sie günstigsten Voraussetzungen zu beweisen.

Beispiel: 

Kläger hat den Kaufvertrag zu beweisen, Beklagter dann die Erfüllung, den Gegenanspruch etc.

Abweichung:

Teilweise regelt das Gesetz selbst die Beweislast, z.B. beim gutgläubigen Erwerb, wo nur der Eigentümer gutgläubig erwerben kann!

Im § 932 II BGB wird durch die „Formulierung“ die Beweislast geregelt; hier muss der Eigentümer beweisen, dass er nicht in gutem Glauben war.

Beweis des ersten Anscheins

( Das Gegenteil muss erst bewiesen werden, z.B. beim Auffahrunfall, Schadenersatz nach § 823 BGB möglich; typischerweise ist der Hintermann immer schuld, denn dieser ist zu dicht aufgefahren, hat zu spät reagiert, war abgelenkt, etc.

Gesetzliche Beweisvermutung

( Es erfolgt ein Schluss von Tatsachen auf andere Tatsachen


Richterliche Beweislastumkehr

( Ist eine Partei in Beweisnot, kann die andere Partei (vielleicht) aushelfen, z.B. Arzthaftungsprobleme

Das Beweisverfahren kommt in Gang durch den so genannten Beweisantritt. Auf die Darlegung von Tatsachen kommt der diesbezügliche Beweis. Auch von Amts wegen ist eine Beweiserhebung möglich, z.T. formlos, aber oft als Beweisbeschluss in einem eigenen Beweistermin erhoben.

Eine Ablehnung kommt nur sehr selten in Betracht, aber möglich bei einem

· ungeeigneten Beweismittel

· einem Ausforschungsbeweis (d.h. Ermittlung der Tatsachen erst zu einem späteren Zeitpunkt, deshalb jetzt nur ein „Herumstochern“ möglich)

· Beweisverbote wie z.B. das Beichtgeheimnis stehen entgegen

Die Beweiserhebung erfolgt vor dem Gericht, ist in der Regel nicht durch Dritte zu erlangen.

# Beweismittel
· Augenscheinsbeweis §§ 371 ff ZPO
( sinnliche Wahrnehmung von Personen und Sachen, eben das Ansehen
Es besteht kein Duldungszwang, es sei denn, die Augenscheinsnahme ist zumutbar, anders: Blutuntersuchung im Vaterschaftsprozess
Trotzdem würde eine Weigerung im Prozess sicher sich nachteilig auswirken können!

· Zeugenbeweis §§ 373 ff ZPO ( schwächster Beweis
Zeuge ist jede Person, die kraft eigener Wahrnehmung über die Geschehnisse aussagen kann
Es besteht eine allgemeine Zeugnispflicht (§ 390 ZPO), d.h. der Zeuge muss erscheinen.
Auch bestehen eine Pflicht zur Aussage sowie eine Pflicht zur Vorbereitung auf die Aussage.




Zeugnisverweigerungsrecht:
z.B. § 383 ZPO für Ehepartner und Geheimnisträger ( es ist keine Aussage zu machen
z.B. § 384 ZPO in Konfliktsituationen, wenn man Geheimnisse preisgeben würde oder man sich selbst belastet

Aber aus der Aussageverweigerung dürfen keine Schlüsse gezogen werden!

Die Zeugen werden i.d.R. einzeln vernommen.


· Sachverständigenbeweis § 402 ZPO
Der Sachverständige ist aufgrund seiner Erfahrung in der Lage, Aussagen über Tatsachen zu treffen und Rückschlüsse ziehen zu können.


· Sachverständigenzeuge
( Mischform; er kann als Zeuge und seiner Eigenschaft als Sachverständiger die Sachlage selber erklären; 
Er kann aber bei Befangenheit abgelehnt werden.


· Urkundenbeweis
Jede schriftliche Erklärung eines Gedanken, auch in ausländischer Sprache oder per Zufall entstanden (z.B. durch einen Liebesbrief).
Der Beweisgegenstand ist aber ausschließlich der Inhalt der Urkunde.

Eine öffentliche Urkunde (z.B. Urteil –zeigt, dass das Urteil so ergangen ist – oder Postzustellungsurkunde – Brief zu zugestellt) ist ein voller Beweis für die aufgenommene Erklärung.


· Parteienvernehmung (Ausnahme)
( vorsichtig zu bewerten
Es ist möglich, den Gegner zu vernehmen, wenn auf eine andere Art und Weise der Beweis nicht zu erbringen ist oder von Amts wegen angeordnet, wenn sonst zu keiner Entscheidung zu gelangen ist.

Der Abschluss des Verfahrens

Den Abschluss des Verfahrens bildet das Urteil. Dieses ist mit Verkündung (oft in einem besonderen Termin) erst in der Welt, nur bei offensichtlichen Fehlern (leichter) zu korrigieren. Es wird den Parteien zugestellt, wichtig für den Lauf der Rechtsmittelfrist.

Urteile ergehen „Im Namen des Volkes“, die Parteien werden benannt, der Tenor (Urteilsformel) folgt, darauf die Wiedergabe des Tatbestandes, dann die Begründung sowie die Unterschrift des Richters.

Möglich ist auch ein abgekürztes Urteil, z.B. bei einem Anerkenntnisurteil, wo materielle Seite dann nicht mehr interessant ist, weil die Sachlage bekannt und anerkannt wurde.

Wirkung des Urteils:

· Gericht ist an das Urteil gebunden (§ 318 ZPO), welches formell rechtskräftig wird nach Ablauf der Rechtsmittelfrist.


· Materielle Rechtskraft (§ 322 ZPO): Eine streitbeendende Wirkung auch über den Inhalt des Urteils hinaus zu sehen, jedoch nur für die Parteien und den Streitgegenstand!


· Urteil mit Gestaltungswirkung, z.B. Scheidungsurteil, welches für und gegen alle die Scheidung der Ehe erklärt, ist also auch für jeden Dritten gültig


Nicht immer bildet ein Urteil den Abschluss des Verfahrens, auch ein Vergleich ist möglich. Dieser gilt ebenfalls als Vollstreckungstitel, aber eine gütliche Einigung erscheint meist für die Parteien wirkungsvoller zu sein.

Vorzüge eines Vergleichs:

· Prozess verläuft schneller

· Befriedungsfunktion („beide haben gewonnen“)

· Beendigung des gesamten Streitfalles möglich, da die Heranziehung weiterer Tatsachen hier möglich ist

· weitergehende gestalterische Möglichkeiten als bei einem Urteil, wo nur die vorgetragenen Tatsachen gewürdigt werden dürfen

Versäumnisverfahren

Es besteht kein Zwang zur Gegenwehr, auch zur mündlichen Verhandlung muss man nicht erscheinen.

So ist auf Antrag der Erlass eines Versäumnisurteils möglich (Einspruch innerhalb von 2 Wochen möglich). Erfolgt der Einspruch, so wird das Verfahren zurück zur mündlichen Verhandlung gesetzt und von dort aus wird weiter neu verhandelt.

Erfolgt kein Einspruch, so ist auch das Versäumnisurteil vollstreckbar.

